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Wahlbekanntmachung 
 
1.  Am 23.02.2025 findet die Wahl zum 21. 

Deutschen Bundestag statt. Die Wahl 

dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr.  

2. Die Gemeinde Wülknitz  ist in folgende 2 

Wahlbezirke eingeteilt:  

Wahl- 
bezirk 

Abgrenzung 
des Wahlbe-
zirks 

Lage des Wahl-
raums  
(Straße, Haus-
nummer, PLZ, 
Ort, Zimmer-Nr.) 

03 Wülknitz/ 
Streumen/ 
Peritz 

Mehrzweckraum 
Sportplatz Wül-
knitz 

04 Lichtensee/ 
Tiefenau/ 
Heidehäuser 

Jugendclub 
Lichtensee, 
Ernst-Thäl-
mann-Straße 
33, OT Lichten-
see 

 

Die Gemeinde Wülknitz  ist in 2 allgemeine 

Wahlbezirke eingeteilt.  

In den Wahlbenachrichtigungen, die den 

Wahlberechtigten in der Zeit vom 27.01.2025 

bis 02.02.2025 übersandt werden, sind der 

Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in 

dem der Wahlberechtigte zu wählen hat.  

Der Briefwahlvorstand tritt zur Ermittlung des 

Briefwahlergebnisses am 23.02.2025 um 

16.00 Uhr in 01609 Röderaue, Radener 

Straße 2 im Versammlungsraum der Ge-

meindeverwaltung zusammen. 

3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem 
Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in des-
sen Wählerverzeichnis er eingetragen ist. Die 
Wähler haben die Wahlbenachrichtigung 
und ihren Personalausweis oder Reisepass 
zur Wahl mitzubringen. 

Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl 

abgegeben werden. 

Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. 

Jeder Wähler erhält bei Betreten des Wahl-

raumes einen Stimmzettel ausgehändigt. 

Jeder Wähler hat eine Erststimme und eine 

Zweitstimme. 

Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlau-

fender Nummer 

a) für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem 

Druck die Namen der Bewerber der zuge-

lassenen Kreiswahlvorschläge unter An-

gabe der Partei, sofern sie eine Kurzbe-

zeichnung verwendet, auch dieser, bei 

anderen Kreiswahlvorschlägen außerdem 

des Kennworts und rechts von dem Na-

men jedes Bewerbers einen Kreis für die 

Kennzeichnung, 

b) für die Wahl nach Landeslisten in 

blauem Druck die Bezeichnung der Par-

teien, sofern sie eine Kurzbezeichnung 

verwenden, auch dieser, und jeweils die 

Namen der ersten fünf Bewerber der zu-

gelassenen Landeslisten und links von 

der Parteibezeichnung einen Kreis für die 

Kennzeichnung. 

Der Wähler gibt 

Elektronisches 
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 seine Erststimme in der Weise ab, 

dass er auf dem linken Teil des 

Stimmzettels (Schwarzdruck) durch 

ein in einen Kreis gesetztes Kreuz o-

der auf andere Weise eindeutig 

kenntlich macht, welchem Bewerber 

sie gelten soll, 

 und seine Zweitstimme in der Weise, 

dass er auf dem rechten Teil des 

Stimmzettels (Blaudruck) durch ein in 

einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf 

andere Weise eindeutig kenntlich 

macht, welcher Landesliste sie gel-

ten soll. 

Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer 

Wahlkabine des Wahlraumes oder in einem 

besonderen Nebenraum gekennzeichnet und 

in der Weise gefaltet werden, dass seine 

Stimmabgabe nicht erkennbar ist. In der 

Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt 

werden. 

4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an 

die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und 

Feststellung des Wahlergebnisses im Wahl-

bezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, 

soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahl-

geschäfts möglich ist. 

5. Wähler, die einen Wahlschein haben, können 

an der Wahl im Wahlkreis, in dem der Wahl-

schein ausgestellt ist, 

 a) durch Stimmabgabe in einem beliebi-

gen Wahlbezirk dieses Wahlkreises 

b) oder durch Briefwahl 

teilnehmen. 

Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich 

von der Gemeindebehörde einen amtlichen 

Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettelum-

schlag sowie einen amtlichen Wahlbriefum-

schlag beschaffen und seinen Wahlbrief mit 

dem Stimmzettel (im verschlossenen Stimm-

zettelumschlag) und dem unterschriebenen 

Wahlschein so rechtzeitig der auf dem Wahl-

briefumschlag angegebenen Stelle zuleiten, 

dass er dort spätestens am Wahltage bis 

18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch 

bei der angegebenen Stelle abgegeben wer-

den. 

6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht 

nur einmal und nur persönlich ausüben. Eine 

Ausübung des Wahlrechts durch einen Ver-

treter anstelle des Wahlberechtigten ist unzu-

lässig (§ 14 Absatz 4 des Bundeswahlgeset-

zes). 

Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkun-

dig oder wegen einer Behinderung an der Ab-

gabe seiner Stimme gehindert ist, kann sich 

hierzu der Hilfe einer anderen Person bedie-

nen. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe 

bei der Kundgabe einer vom Wahlberechtig-

ten selbst getroffenen und geäußerten Wahl-

entscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine 

Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Ein-

flussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Wil-

lensbildung oder Entscheidung des Wahlbe-

rechtigten ersetzt oder verändert oder wenn 

ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht 

(§ 14 Absatz 5 des Bundeswahlgesetzes). 

Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichti-

ges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das 

Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe 

bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe be-

straft. Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen 

zulässiger Assistenz entgegen der Wahlent-

scheidung des Wahlberechtigten oder ohne 

eine geäußerte Wahlentscheidung des Wahl-

berechtigten eine Stimme abgibt. Der Ver-

such ist strafbar (§ 107a Absatz 1 und 3 des 

Strafgesetzbuches).

 

Röderaue, 15.01.2025  Die Gemeindebehörde 

 

 

Bernd Schuster 
Bürgermeister
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Bekanntmachung 

der Gemeindebehörde über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis 

und die Erteilung von Wahlscheinen für die Wahl zum 21. Deutschen Bundes-

tag am 23.02.2025 

 

1. Das Wählerverzeichnis zur Bundestagswahl 

für die Gemeinde Wülknitz wird in der Zeit 

vom 03.02.2025  bis 07.02.2025 während der 

allgemeinen Öffnungszeiten  in der Ge-

meinde Röderaue, Bürgerbüro für Wahlbe-

rechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. 

Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit o-

der Vollständigkeit der zu seiner Person im 

Wählerverzeichnis eingetragenen Daten 

überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die 

Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von 

anderen im Wählerverzeichnis eingetrage-

nen Personen überprüfen will, hat er Tatsa-

chen glaubhaft zu machen, aus denen sich 

eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des 

Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das 

Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsicht-

lich der Daten von Wahlberechtigten, für die 

im Melderegister eine Auskunftssperre ge-

mäß § 51 Absatz 1 des Bundesmeldegeset-

zes eingetragen ist. Das Wählerverzeichnis 

wird im automatisierten Verfahren geführt. 

Die Einsichtnahme ist durch ein Datensicht-

gerät möglich. Wählen kann nur, wer in das 

Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen 

Wahlschein hat. 

2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder 

unvollständig hält, kann in der Zeit vom 

03.02.2025 bis spätestens am 07.02.2025, 

12.00 Uhr  bei der Gemeindebehörde Ge-

meinde Röderaue, Radener Str. 2  Einspruch 

einlegen. 

Der Einspruch kann schriftlich oder durch Er-

klärung zur Niederschrift eingelegt werden. 

3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeich-

nis eingetragen sind, erhalten bis spätestens 

zum 02.02.2025 eine Wahlbenachrichti-

gung. 

Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten 

hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, 

muss Einspruch gegen das Wählerverzeich-

nis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, 

dass er sein Wahlrecht nicht ausüben kann. 

Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das 

Wählerverzeichnis eingetragen werden und 

die bereits einen Wahlschein und Briefwahl-

unterlagen beantragt haben, erhalten keine 

Wahlbenachrichtigung. 

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl 

im Wahlkreis 154 - Meißen 

 durch Stimmabgabe in einem belie-
bigen Wahlraum (Wahlbezirk) die-
ses Wahlkreises  

 oder durch Briefwahl  
teilnehmen. 

5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 

5.1 ein in das Wählerverzeichnis eingetra-

gener Wahlberechtigter, 

5.2  ein nicht in das Wählerverzeichnis ein-

getragener Wahlberechtigter, 

a) wenn er nachweist, dass er ohne sein 

Verschulden die Antragsfrist auf Auf-

nahme in das Wählerverzeichnis nach § 

18 Absatz 1 der Bundeswahlordnung 

(bis zum 02.02.2025 oder die Ein-

spruchsfrist gegen das Wählerverzeich-

nis nach § 22 Absatz 1 der Bundeswahl-

ordnung bis zum 07.02.2025 versäumt 

hat, 

b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der 

Wahl erst nach Ablauf der Antragsfrist 

nach § 18 Absatz 1 der Bundeswahlord-

nung oder der Einspruchsfrist nach § 22 

Absatz 1 der Bundeswahlordnung ent-

standen ist, 

c) wenn sein Wahlrecht im Einspruchsver-

fahren festgestellt worden und die Fest-

stellung erst nach Abschluss des Wäh-

lerverzeichnisses zur Kenntnis der Ge-

meindebehörde gelangt ist. 

Wahlscheine können von in das Wählerver-

zeichnis eingetragenen Wahlberechtigten bis 

zum 21.02.2025  15.00 Uhr, bei der Gemeinde-

behörde mündlich, schriftlich oder elektronisch 

beantragt werden.  



Elektronisches Mitteilungsblatt 
der Gemeinde Wülknitz 

15. Januar 2025 • Nr. e02/2025 

 

Seite 4 von 5 

 

Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die 

ein Aufsuchen des Wahlraumes nicht oder nur 

unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich 

macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltage, 

15.00 Uhr, gestellt werden. 

Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass 

ihm der beantragte Wahlschein nicht zugegan-

gen ist oder er ihn verloren hat, kann ihm bis zum 

Tage vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahl-

schein erteilt werden. 

Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene 

Wahlberechtigte können aus den unter 5.2 

Buchstabe a bis c angegebenen Gründen den 

Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch 

bis zum Wahltage, 15.00 Uhr, stellen. 

Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss 

durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht 

nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. Ein 

Wahlberechtigter mit Behinderung kann sich bei 

der Antragstellung der Hilfe einer anderen Per-

son bedienen. 

6. Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberech-

tigte 

 einen amtlichen Stimmzettel des 
Wahlkreises, 

 einen amtlichen Stimmzettelumschlag, 

 einen amtlichen, mit der Anschrift, an 
die der Wahlbrief zurückzusenden ist, 
versehenen roten Wahlbrief-umschlag 
und 

 ein Merkblatt für die Briefwahl. 

Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlun-

terlagen für einen anderen ist nur möglich, wenn 

die Berechtigung zur Empfangnahme der Unter-

lagen durch Vorlage einer schriftlichen Voll-

macht nachgewiesen wird und die bevollmäch-

tigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte 

vertritt; dies hat sie der Gemeindebehörde vor 

Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu 

versichern. Auf Verlangen hat sich die bevoll-

mächtigte Person auszuweisen. 

Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig 

oder wegen einer Behinderung an der Abgabe 

seiner Stimme gehindert ist, kann sich zur 

Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Person 

bedienen. Die Hilfsperson muss das 16. Lebens-

jahr vollendet haben. Die Hilfeleistung ist auf 

technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom 

Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäu-

ßerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzuläs-

sig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchli-

cher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte 

Willensbildung oder Entscheidung des Wahlbe-

rechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein 

Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht. Die 

Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kennt-

nisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung 

von der Wahl einer anderen Person erlangt hat. 

Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahl-

brief mit dem Stimmzettel und dem Wahlschein 

so rechtzeitig an die angegebene Stelle absen-

den, dass der Wahlbrief dort spätestens am 

Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht. 

Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik 

Deutschland ohne besondere Versendungsform 

ausschließlich von der Deutschen Post AG un-

entgeltlich befördert. Er kann auch bei der auf 

dem Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben 

werden. 

 

 

Röderaue, 15.01.2025  Die Gemeindebehörde

 

 

Bernd Schuster 
Bürgermeister

 

 



Elektronisches Mitteilungsblatt 
der Gemeinde Wülknitz 

15. Januar 2025 • Nr. e02/2025 

 

Seite 5 von 5 

 

Öffentliche Bekanntmachung 

–  Widerspruchsrecht des  Bürgers zur Veröffentlichung seiner Daten –  Grup-

penauskunft vor Wahlen (Bundestagswahl 2025), Alters- und Ehejubiläen, Ad-

ressbuchverlage 

Nach § 50 Abs. 1 BMG darf die Meldebehörde 

Parteien, Wählergruppen und anderen Trägern 

von Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit 

Wahlen und Abstimmungen auf staatlicher und 

kommunaler Ebene in den sechs der Wahl oder 

Abstimmung vorangehenden Monaten Auskunft 

aus dem Melderegister über die in § 44 Abs. 1 

Satz 1 bezeichneten Daten von Gruppen von 

Wahlberechtigten erteilen, soweit für deren Zu-

sammensetzung das Lebensalter bestimmend 

ist. Die Geburtsdaten der Wahlberechtigten dür-

fen dabei nicht mitgeteilt werden. Die Person o-

der Stelle, der die Daten übermittelt werden, darf 

dies nur für die Werbung bei einer Wahl oder Ab-

stimmung verwenden und hat sie spätestens ei-

nen Monat nach der Wahl oder Abstimmung zu 

löschen oder zu vernichten. 

Nach § 50 Abs. 2 BMG darf die Meldebehörde 

Familienname, Vorname, Doktorgrad, Anschrift 

sowie Datum und Art des Jubiläums von Alters- 

und Ehejubiläen veröffentlichen und an Presse, 

Rundfunk oder andere Medien zum Zweck der 

Veröffentlichung übermitteln. 

Altersjubiläen im Sinne des Satzes 1 sind der 70. 

Geburtstag, jeder fünfte weitere Geburtstag und 

ab dem 100. Geburtstag jeder folgende Geburts-

tag; Ehejubiläen sind das 50. und jedes folgende 

Ehejubiläum. 

Nach § 50 Abs. 3 BMG darf die Meldebehörde, 

Adressbuchverlagen zu allen Einwohnern, die 

das 18. Lebensjahr vollendet haben, Auskunft 

erteilen über deren Familienname, Vornamen, 

Doktorengrad und derzeitige Anschrift. Die über-

mittelten Daten dürfen nur für die Herausgabe 

von Adressbüchern (Adressverzeichnisse in 

Buchform) verwendet werden. 

Die betroffene Person hat das Recht, der Über-

mittlung ihrer Daten nach § 50 Abs. 1 bis 3 BMG 

zu widersprechen. Auf das Widerspruchsrecht 

hat die Meldebehörde einmal jährlich durch orts-

übliche Bekanntmachung hinzuweisen. Der Wi-

derspruch ist bei der Gemeinde Röderaue, Bür-

gerbüro, Radener Str. 2, 01609 Röderaue, ein-

zulegen.

 

Röderaue, 15.01.2025  Die Gemeindebehörde

 

 

Bernd Schuster 
Bürgermeister 

 


